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Jugendleiter Sportclub 1912 e.V. Wegberg 
 

Herr Hubert Zohren 
 Römerstraße 12 
 41844 Wegberg 

Tel. 02434 - 604 990 0 

Einladung 

 
 
Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde, 
 
zur Mitgliederversammlung, der Jugendabteilung des SC 1912 e.V. Wegberg, lade ich herzlich ein.  
 
Diese findet statt am Dienstag, den 09.11.2021 um 19:00 Uhr im Vereinsheim des SC Wegberg in der 
Ophover Mühle statt (Forst 14, 41844 Wegberg). 
 
Nach § 4.8 der Jugendordnung haben die Mitglieder der Jugendabteilung, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, je eine nicht übertragbare Stimme. Das Stimmrecht für jüngere Mitglieder geht auf  einen 
Elternteil oder den/die gesetzlichen Vertreter über. 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Jugendleiter 
2. Feststellung der ordnungsmäßigen Einberufen der Mitgliederversammlung 
3. Berichte: 

 des Jugendleiters 

 des Kassierers 

 der Kassenprüfer 
4. Aussprache zu den Berichten 
5. Entlastung des Vorstandes 
6. Wahlen zum Vorstand: 

 Wahl des Wahlleiters 

 Wahl des Jugendleiters 

 Wahlen der drei stellvertretenden Jugendleiter 

 Wahl des Schriftführers 

 Wahl des Kassierers 

 Wahl des stellvertretenden Kassierers 

 Wahl der 2 Kassenprüfer 

 Wahl des Integrationsbeauftragten 

 Wahl des Internetbeauftragten 
7. Anträge 
8. Verschiedenes 
9. Schließung der Jugendversammlung 

 
 

 
Mit sportlichen Grüßen 

Hubert Zohren 
      (komm. Jugendleiter) 

- Anlage -  
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- Anlage - 

 
 

ZU BEACHTEN! 
 
 
 

 Im gesamten Gebäude (Vereinsheim) gilt Maskenpflicht 
(am Platz kann diese ausgezogen werden). 

 
 Zugang ist auf Immunisierte, Genesene und Getestete beschränkt. 

 
 Wer nicht genesen oder vollständig geimpft ist, muss ein bescheinigtes  

negatives Ergebnis eines höchstens 48 Stunden alten Antigen-
Schnelltest oder PCR Test vorlegen. 

 
 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen keinen Test-

nachweis. 
 
 Die Nachweise sind beim Zutritt den für die Einrichtungen bzw. das 

Angebot verantwortlichen Personen vorzulegen. 
 
 Die gültigen Hygiene- und Infektionsschutzregeln zur CoronaSchVO  

des Landes NRW sind einzuhalten. 
 
 
 

 
 

Anträge, die auf der Mitgliederversammlung besprochen werden sollen 
(Tagesordnungspunkt 7), müssen spätestens zum 02.11.2021 beim Vorstand 
eingegangen sein 

 


